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Ergänzungssatzung
„Heubergstraße 34“
in Winterlingen – Benzingen

1. Hinweise und Empfehlungen

1.1 Denkmalschutz

Im Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine archäologischen Kulturdenkmale bekannt, aller-

dings befindet sich in 50 m östlicher Richtung der archäologische Prüffall „Mittelalterliche Siedlung Benzin-

gen“.

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt wer-

den, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Ar-

chäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mau-

erreste, Brandschichten, auffällige Erdverfäbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach

der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Ver-

kürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewie-

sen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leer-

zeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

1.2 Geologie, Geotechnik und Baugrund

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich

des Oberjuras. Dieser wird im Plangebiet von Jüngerem Juranagelfluh unbekannter Mächtigkeit überlagert.

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, sowie

mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung)

des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschlie-

ßen.

Sollte  eine  Versickerung der  anfallenden  Oberflächenwässer  geplant  bzw.  wasserwirtschaftlich  zulässig

sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-

chenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen.

Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf

ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum ge-

nauen Baugrundaufbau,  zu Bodenkennwerten, zur Wahl  und Tragfähigkeit  des Gründungshorizonts,  zum

Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen

bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw.

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.
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1.3 Grundwasser

Die hydrogeologischen Untergrundverhältnisse können dem Hydrogeologischen Kartenwerk des LGRB (1: 50

000)  (LGRB-Kartenviewer http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_hyd)  und LGRBwissen https://lgrbwis-

sen.lgrb-bw.de/hydrogeologie) entnommen werden.

Das Planungsgebiet befindet sich im Bereich von mit tertiärer Jüngerer Juranagelfluh überdeckten Oberju-

ra-Massenkalken. Auf die Verkarstung der Oberjurakalke, die einen raschen Eintrag von Oberflächenwasser

und gegebenenfalls von Schadstoffen in das Karstgrundwasser ermöglicht, und mögliche hohe Grundwas-

serfließgeschwindigkeiten wird ausdrücklich hingewiesen.

Für Karstgrundwasserleiter werden für die Abgrenzung von Wasserschutzgebieten bzw. der jeweiligen Was-

serschutzgebietszonen häufig Ersatzkriterien definiert, die zu einer praktikablen Dimensionierung aber auch

zu einem verminderten Schutz führen. Daraus folgt, dass bei Wasserschutzgebieten für Karstgrundwasser-

leiter auch von Bereichen innerhalb der Schutzzone III die Fließzeit des Grundwassers weniger als 50 Tage

zu den Fassungen betragen kann.

1.4 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

 Stellplätze sowie die Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen sind mit wasserdurchlässigen Materialien

herzustellen (beispielsweise Fugenpflaster, Rasengitter).

 Flachdächer von Einzel- und Doppelhäusern sowie von Garagen sind extensiv mit regionalem Saatgut zu

begrünen.

 Zum Schutz der ökologischen Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie zur Verbesse-

rung des örtlichen Kleinklimas sind Freiflächen im Bereich privater Baugrundstücke – außer im Traufbe-

reich der Gebäude bis max. 0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft

zu erhalten.

 Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit

Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig.

 Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeck-

te Flächen, in welcher diese (Steine‚ Kies, Schotter oder sonstige vergleichbare lose Materialschüttungen)

das  hauptsächliche  Gestaltungsmittel  sind  und Pflanzen nicht  oder  nur  in  geringer  Zahl  vorkommen

(Schottergärten), sind unzulässig.

 Die Freiflächen der Baugrundstücke müssen als mit Pflanzen bewachsene Grünflächen angelegt und un-

terhalten werden. Es sind bevorzugt gebietsheimische Pflanzen zu verwenden. Abdeckungen von offenen

Bodenflächen mit Schotter- oder Steinschüttungen sowie wasserundurchlässige Abdeckungen aller Art

sind nicht zulässig, sofern sie nicht technisch erforderlich sind (z. B. Traufstreifen). Nicht begrünte Flä-
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chen sind auf das zulässige und notwendige Maß zu begrenzen und in den Planunterlagen des Bauge-

suchs mit ihrer Verwendung darzustellen.

 Im Planungsgebiet sollte eine möglicherweise entstehende „Lichtverschmutzung“ vermieden werden, die

Auswirkungen auf die angrenzenden, intensiv von Vögeln und Fledermäusen genutzten Bereiche hat. Um

schädliche Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen auf Tiere, insbesondere Vögel und nachtaktive Insek-

ten, zu minimieren wird daher vorgeschlagen, dass Beleuchtungsanlagen nach dem aktuellen Stand der

Technik verbaut werden müssen. Dies umfasst:

• Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts/Fläche nur in notwendigem Umfang und Intensität, 

• Verwendung von Leuchtmitteln, die warmweißes Licht (bis max. 3000 Kelvin) mit möglichst geringen

Blauanteilen ausstrahlen,

• Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner höheren Leuchtstärke als erforderlich,

• Einsatz von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschaltungsvorrichtungen oder Dimm-

funktion,

• Einbau von Vorrichtungen wie Abschirmungen, Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren,

• Verwendung  von  Natriumdampflampen  und  warmweißen  LED-Lampen  statt  Metallhalogen-  und

Quecksilberdampflampen,

• Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein Licht in oder über die Horizontale abstrahlen,

• Anstrahlung der zu beleuchtenden Flächen grundsätzlich von oben nach unten, 

• Einsatz von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen, 

• Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindringen von Insekten zu verhindern,

• Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um einen Hitzetod anfliegender Insekten

zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet).
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Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 15.07.2022 für die Sitzung am 26.09.2022

Bearbeiter:

Jana Walter

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Winterlingen, den ..……………….

……………………………………………………………..

Michael Maier (Bürgermeister)


